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Konkurrenzverbot. 

§ 7. 

(1) Unbeschadet des § 2i AVRAG dürfen die im § 1 bezeichneten Angestellten ohne Bewilligung 
des Dienstgebers weder ein selbständiges kaufmännisches Unternehmen betreiben noch im 
Geschäftszweig des Dienstgebers für eigene oder fremde Rechnung Handelsgeschäfte machen. 

(2) Übertritt der Angestellte diese Vorschrift, so kann der Dienstgeber Ersatz des verursachten 
Schadens fordern oder statt dessen verlangen, daß die für Rechnung des Angestellten gemachten 
Geschäfte als für seine Rechnung geschlossen angesehen werden. Bezüglich der für fremde Rechnung 
geschlossenen Geschäfte kann er die Herausgabe der hiefür bezogenen Vergütung oder Abtretung des 
Anspruches auf Vergütung begehren. 

(3) Die Ansprüche des Dienstgebers erlöschen in drei Monaten von dem Zeitpunkt an, in dem er 
Kenntnis von dem Abschlusse des Geschäftes erlangt hat, jedenfalls aber in fünf Jahren von dem 
Abschlusse des Geschäftes an. 

(4) Angestellten, die bei den im § 2, Z. 5, bezeichneten Dienstgebern angestellt sind, ist untersagt, 
ohne Einwilligung des Dienstgebers Aufträge, die in das Gebiet der geschäftlichen Tätigkeit des 
Dienstgebers fallen, auf eigene oder fremde Rechnung zu übernehmen, sofern dadurch das geschäftliche 
Interesse des Dienstgebers beeinträchtigt wird; ferner ist ihnen untersagt, ohne Einwilligung des 
Dienstgebers gleichzeitig mit diesem an einem und demselben Wettbewerbe teilzunehmen. Übertritt der 
Angestellte diese Vorschrift, so kann der Dienstgeber Ersatz des verursachten Schadens fordern. Die 
Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes sind sinngemäß anzuwenden. 
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